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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 25.01.2010 um 18.15 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Frank Baumann, Daniel Born, Thomas Böllinger, 
Peter Börzel, Helmut Brand, Peter Brand, Florian 
Häfele, Margareta Hartkorn (ab 19.00 Uhr), Peter 
Hoffmann, Norbert Horn, Brigitte Klee, Thorsten 
Koch, Raimund Kraus, Tatjana Lindemann, Werner 
Most, Marion Pietsch, Peter Prestel, Karl Riegel, 
Bernd Rothardt, Hans Schwabenland, Hans Strubel, 
Margit Zieger, Thomas Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Melanie Horn, Sylvia Sander, Michael Schulz, Ute 
Zeller 
Verwaltungsfachangestellter Dominic Sievert als 
Protokollführerin 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  15.01.2010 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
22.01.2010 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 24 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Andreas Schwarzinger 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Frank Baumann, Peter Brand 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen:  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 1 öffentlich DS-Nr. GR1/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Information 
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Gemeindera tssitzung am 14.12.2009 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seiner nichtöffentlichen Sitzungen am 14.12.2009 
folgende Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat stimmte einem Antrag auf Sonderurlaub unter Verzicht auf 

Fortzahlung des Entgelts für die Zeit vom 03. Juli 2010 bis zum Ablauf des 
02. Juli 2011 zu. 

 
2. Der Gemeinderat stimmte einer Höhergruppierung eines Mitarbeiters der 

Gemeindeverwaltung in Entgeltgruppe 10 rückwirkend zum 01. September 
2009 zu. 

 
3. Der Gemeinderat stimmte der Verleihung der Ehrenmedaille der Gemeinde 

Oberhausen-Rheinhausen „als besondere Anerkennung für ehrenamtliche 
Tätigkeit und besondere Verdienste um die Gemeinde“ zu. 

 
4. Der Gemeinderat stimmte der Verleihung der Ehrenmedaille der Gemeinde 

Oberhausen-Rheinhausen „für besondere sportliche Leistungen“ an mehrere 
Sportlerinnen und Sportler zu. 

 
 
Diese Beschlüsse werden gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in 
der in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne Abstimmungsergebnis 
und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 2 öffentlich DS-Nr. GR2/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Bebauungsplan 'Hammelsäcker-Südzucker' 
Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Be hörden-  und 
Bürgerbeteiligung 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner erläutert kurz den Sachverhalt. Er merkt an, dass auf der 
ausgewiesenen Fläche gemäß den Vorgaben des Flächennutzungsplanes ein ca. 
11,64 ha großes Gewerbegebiet entstehen soll. In Vorbereitung der Planung fanden 
zahlreiche Abstimmungsgespräche zwischen dem Planungsbüro, dem 
Grundstückseigentümer und der Gemeindeverwaltung statt. Außerdem wurden 
zahlreiche Behörden bereits im Vorfeld um Abgabe einer Stellungnahme zur 
geplanten Gewerbegebietsausweisung im Bereich Hammelsäcker-Südzucker 
gebeten, um so die Planung möglichst frühzeitig auf die Anforderungen und 
Vorgaben der tangierten Behörden anzupassen. Auf dieser Grundlage wurden die 
planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften und die 
Begründung zum Bebauungsplan „Hammelsäcker-Südzucker“ in der Fassung vom 
11. Januar 2010 erarbeitet (s. Anlage 1 und Anlage 2). Der Bebauungsplanentwurf 
soll nun gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt werden. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
tangiert werden kann, sind gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BauGB zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufzufordern.  
 
 
Bürgermeister Büchner  begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Butsch, Frau 
Uhlig und Frau Schurpfeil von der Firma Bauland, die anhand einer Präsentation 
einige Ausführungen zum Projekt machen wird. 
 
Die Präsentation ist nachstehend abgedruckt. 
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Nach Antrag der Fraktionen lässt Bürgermeister Büchner  darüber abstimmen, ob 
Vergnügungsstätten laut Punkt 1.1 der planungsrechtliche Festsetzungen zum 
Bebauungsplan „Hammelsäcker-Südzucker“ generell ausgeschlossen werden sollen. 
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Punkt 1.1 lautet wie folgt: 
- Spielhallen, Vergnügungsstätten, die zur Erzielung von Gewinnen durch 

Wetten o.ä. dienen sowie Einrichtungen, die dem Aufenthalt und / oder 
der Bewirtung von Personen dienen und in denen gleichzeitig 
Glückspiele nach § 284 Strafgesetzbuch, Wetten, Sportwetten oder 
Lotterien angeboten werden mit Ausnahme kleiner Kioske. 

 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 19 Ja-Stimmen, 1 Geg enstimme und 3 
Enthaltungen, dass Vergnügungsstätten wie Spielhall en, Vergnügungsstätten, 
die zur Erzielung von Gewinnen durch Wetten o.ä. di enen sowie Einrichtungen, 
die dem Aufenthalt und / oder der Bewirtung von Per sonen dienen und in 
denen gleichzeitig Glückspiele nach § 284 Strafgese tzbuch, Wetten, 
Sportwetten oder Lotterien angeboten werden mit Aus nahme kleiner Kioske 
generell ausgeschlossen werden sollen. 
 
 
 
Gemeinderat Schwabenland (FW)  und seine Fraktion möchten gerne eine 
Ansiedlung einer Diskothek in diesem Gebiet vermeiden und beantragt daher eine 
Abstimmung.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat spricht sich gegen die Ansiedlung e iner Diskothek aus. 
 
��� � 3 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen 
��� � Antrag abgelehnt  
 
 
 
Nach einer Fragerunde und ausführlichen Diskussionen lässt Bürgermeister 
Büchner  über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt einstimmig die Planung mit  den beschlossenen 
Änderungen des Gemeinderates zur Kenntnis und billi gt den Entwurf 
des Bebauungsplans „Hammelsäcker-Südzucker“ mit sei ner 
Begründung in der Fassung vom 11.01.2010. 

 
2.  Der Gemeinderat beschließt einstimmig die frühz eitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung de r Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs.  1 i.V.m. § 4 Abs. 1 
BauGB durchzuführen.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR3/2010 
Fachamt: Bürgermeister zur Beschlussfassung 
Konzeption und Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwe hr Oberhausen-
Rheinhausen 
Kenntnisnahme der Konzeption der Feuerwehr für die Jahre 2010 - 2019 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner geht kurz auf die Sitzungsvorlage ein. Er merkt an, dass 
die Feuerwehr der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen im Jahre 2001, 
Sitzungsvorlage DS-Nr. GR 155/2001 erstmalig eine Konzeption mit Bedarfsplan für 
die Wehr vorgelegt hat. Diese beinhaltete neben der Präsentation der 
Zuständigkeiten die vorgesehene Entwicklung bis zum Jahr 2010. Die Konzeption 
soll dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe bei zukünftigen Investitionen dienen 
und einen Überblick über den derzeitigen und den zu erwartenden Einsatzstand der 
Wehr geben. Darüber hinaus ist sie Grundlage für die Beantragung von Zuschüssen 
beim Erwerb von neuen Fahrzeugen. Vergleicht man die in der Konzeption aus 2001 
aufgestellten Ziele mit der Realität so stellt man fest, dass alle wesentlichen Punkte 
im Bereich der Investitionen erreicht werden konnten. So wurden beide 
Feuerwehrhäuser renoviert und die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen an 
Fahrzeugen und technischen Gerätschaften durchgeführt. Eine Ausnahme ist die 
Ersatzbeschaffung eines LF 10/6 für das derzeit noch vorhandene LF 8 in 
Rheinhausen. Darüber hinaus sollen im Feuerwehrhaus Rheinhausen noch die Tore 
ausgetauscht sowie die Dacheindeckung erneuert werden. In den kommenden 
Jahren ist auch an den Stützpfeilern eine Betonsanierung durchzuführen. In der 
personellen Entwicklung muss leider ein Rückgang bei den aktiven Feuerwehrleuten 
von 50 Personen auf derzeit 40 Personen in Oberhausen und von 32 auf 29 
Personen in Rheinhausen festgestellt werden. Die Einsatzbereitschaft der Wehr war 
jedoch jederzeit gewährleistet. Für die Zukunft darf wieder mit einem Anstieg der 
Aktiven in der Wehr gerechnet werden. Anlass für diesen positiven Ausblick sind die 
Bemühungen der Feuerwehr im Aufbau der Jugendwehren. In beiden Abteilungen 
sind insgesamt 53 Jugendliche engagiert gegenüber 33 Jugendlichen im Jahre 2001. 
Diese positive Entwicklung ist auf das Engagement der im Jugendbereich tätigen 
Feuerwehrfrauen und Männer zurückzuführen, die es durch ein abwechslungsreiches 
Programm verstanden haben, Kinder und Jugendliche für die Aufgaben der 
Feuerwehr zu begeistern. Die großen Investitionen in den zurückliegenden Jahren 
machen sich positiv bei den zu erwartenden Ausgaben in den kommenden 10 Jahren 
im investiven Bereich bemerkbar. Beinhaltete die ursprüngliche Konzeption noch 
Kosten für die Neubeschaffung von Fahrzeugen in Höhe von rund 760.000,00 € sind 
es in der Konzeption für die Jahre 2010 – 2019 noch 380.000,00 €. Größte 
Einzelposition ist dabei die Neubeschaffung des oben bereits erwähnten LF 10/16 
mit 230.000,00 €. Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die 
Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Böllinger (CDU) bedankt sich bei der Feuerwehr Oberhausen-
Rheinhausen für die geleisteten Tätigkeiten und nimmt die Konzeption und den 
Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr zur Kenntnis. 



01/2010 

 -9- 

 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) spricht der Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen 
ebenfalls den Dank seiner Fraktion aus und kann die Konzeption und den 
Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr positiv zur Kenntnis nehmen. 
 
Gemeinderat Brand (SPD) und die Fraktion der SPD bedanken sich ebenfalls bei 
der Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen und nehmen die Konzeption und den 
Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr zustimmend zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Strubel (FW) spricht der Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen den 
Dank aus und nimmt die Konzeption und den Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr 
abschließend zur Kenntnis. 
 
Bürgermeister Büchner  schließt sich dem ausgesprochenen Dank der Fraktionen 
des Gemeinderates an die Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen selbstverständlich 
an. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Konzeption und den Bedarf splan der Freiwilligen 
Feuerwehr positiv zur Kenntnis. 
 
��� �  einstimmig 
 
 
 
Anlage: 
Konzeption und Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR4/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Schulzentrum Oberhausen 
Baumaßnahme Sanierung Schulhof 
Information zum Rechtsstreit Fa. Bulla 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage. 
Er merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.06.2008, DS-Nr. 
GR68/2008, TOP Nr.: 3 einstimmig der Vergabe der Pflasterarbeiten für die 
Sanierung des Schulhofs bei der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in 
Oberhausen an die Firma Bulla GmbH aus Mühlhausen zum Angebotspreis von 
326.771,03 € zugestimmt hat. Die Pflasterarbeiten sollten in den Sommerferien 2008 
ausgeführt und fertig gestellt werden. Die Fertigstellung der Pflasterarbeiten und die 
anschließende Beseitigung von festgestellten Mängeln hat sich, trotz eingeräumter 
Fristen erheblich verzögert. Bereits während der Ausführung wurden Mängel 
festgestellt, die teilweise bis zum heutigen Zeitpunkt nicht beseitigt sind. Die 
Verwaltung hat am 12.09.2008 die Maßnahme bis zu einer geprüften 
Abrechnungssumme in Höhe von 262.908,95 € an die Firma Bulla freigegeben. 
Weitere Zahlungen wurden nicht getätigt, da die vorhandenen Mängel mit 
55.516,00 € gegen gerechnet wurden. Zwischenzeitlich liegt die 7. Abschlagszahlung 
mit einer Gesamtforderung von 377.000,00 € vor. Hiervon wird jedoch lediglich ein 
Teilbetrag von 322.000,00 € anerkannt. Eine Schlussrechnung wurde von der Fa. 
Bulla bisher nicht erstellt. Die Firma Bulla hat am 09.01.2009 anwaltschaftlich durch 
die RA Schauer+Häffner, Angelbachtal ihre nicht gerechtfertigten Ansprüche 
gefordert. Daraufhin hat die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen die Kanzlei GHP 
Mannheim, vertreten durch Frau Rechtsanwältin Kollmar, beauftragt sowie einen 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hinzugezogen. Die 
Verwaltung hat für diese Angelegenheit bei der Badischen Rechtsschutzversicherung 
eine Kostendeckungszusage erhalten. Während dieses Verfahrens wurde der Fa. 
Bulla mehrmals die Möglichkeit der Mängelbeseitigung eingeräumt. Da bis zum 
11.08.2009 die Leistung nicht mangelfrei fertig gestellt war, wurde der Vertrag am 
09.09.2009 gekündigt. Daraufhin forderte der anwaltschaftliche Vertreter der Fa. 
Bulla einen Abnahmetermin, der am 18.09.2009 stattfand. Bei diesem Termin wurde 
durch den Sachverständigen ein Ergänzungsgutachten über die noch vorhandenen 
Mängel erstellt. Das Gutachten ist in der Anlage beigefügt. Für einen Teil der 
vorhandenen Mängel, die keinen sicherheitsrelevanten Aspekt besitzen und deren 
Beseitigung unverhältnismäßig wäre, wurde vom Gutachter ein Minderungsbetrag in 
Höhe von 20.000,00 € festgestellt. Derzeit sind noch Mängel vorhanden, wie sie auf 
Seite 6 des Gutachtens dargestellt sind. Die Kosten für die Mängelbeseitigung 
belaufen sich nach der Schätzung des Gutachters auf 5.800,00 € brutto. 
Zwischenzeitlich sind sämtliche der Fa. Bulla gesetzten Fristen ergebnislos 
abgelaufen. Es ist davon auszugehen, dass es in dieser Angelegenheit zu einem 
Rechtsstreit kommt. Offen ist nach der Darstellung der Fa. Bulla ein Betrag in Höhe 
von derzeit 115.000,00 €. Nach Auffassung der Gemeindeverwaltung jedoch lediglich 
60.000,00 €. Abzüglich der Wertminderung von 20.000,00 € sowie eines 
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Zurückbehaltungsrechts in Höhe von 18.000,00 € verbliebe somit ein Betrag in Höhe 
von 22.000,00 €. Dieser wurde bisher nicht zur Auszahlung gebracht, da sich die 
Kostenermittlung des Sachverständigen im Gutachten recht pauschal darstellt. 
Darüber hinaus liegt eine Schlussrechnung nicht vor. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Koch (CDU) nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. Er hofft, dass 
im weiteren Verlauf des Verfahrens die Mängel beseitigt werden können. 
 
Gemeinderat Rothardt (FÖDL) kann den Sachstandsbericht grundsätzlich zur 
Kenntnis nehmen.  
 
Gemeinderat Born (SPD) kann dem Beschlussvorschlag zustimmen und nimmt den 
Sachstandsbericht zur Kenntnis. Er hofft, dass nach Ablauf des Verfahrens das beste 
Ergebnis für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen heraus kommt. 
 
Gemeinderat Hofmann (FW) nimmt den Sachstandsbericht abschließend zur 
Kenntnis. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht einstim mig zur Kenntnis.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR5/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Gemeindeeigenes Gebäude Stefanienstr. 23 
Information über die Sanierung des Gebäudes 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner geht kurz auf die Sitzungsvorlage ein. Er merkt an, dass 
der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 15.12.2008, DS-Nr. 
GR144/2008, TOP Nr.: 5 der Vermietung des Wohngebäudes, Stefanienstr. 23 
zugestimmt hat. Der Mieter hatte sich im Gegenzug verpflichtet, die Renovierung des 
Gebäudes mit geschätzten Kosten in Höhe von 15.000,00 € zu übernehmen. Das 
Anwesen sollte solange mietfrei zur Verfügung stehen, bis dieser Betrag abgewohnt 
ist. Nach Beginn der Renovierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass der 
geschätzte Umfang der Arbeiten deutlich höher einzuschätzen und finanziell vom 
zukünftigen Mieter nicht zu tragen ist. Unter anderem mussten sämtliche 
Installationsleitungen für Sanitär, Heizung und Elektro durch neue Leitungen ersetzt 
und mit einer Isolierung bzw. Dämmung versehen werden. Auch waren etliche 
Innenwandflächen neu zu verputzen, da sich der vorhandene Putz großflächig gelöst 
hatte. Ohne Durchführung dieser Arbeiten wäre eine Weitervermietung nicht möglich 
gewesen. Auch die Entsorgung des beim Umbau anfallenden Bauschutts und die 
Altlasten des Vormieters haben einen nicht unerheblichen Kostenanteil (~7.400,00 €) 
der Ausgaben in Höhe von insgesamt 31.479,60 € verursacht. Die Rückforderung 
eines Teilbetrages der Entsorgungskosten beim Vormieter ist auf Grund von 
Zahlungsunfähigkeit nicht möglich. Das Wohnhaus ist seit Oktober 2009 wieder 
bewohnbar und seit diesem Zeitpunkt erhebt die Gemeinde Mietzahlungen in Höhe 
von 650,00 €. Für den Gegenwert der Eigenleistung wird keine Entschädigung 
gewährt. Haushaltsmittel für die Durchführung der Maßnahme waren vorhanden. 
 
Gemeinderätin Klee (CDU) wäre über diese Angelegenheit gerne früher informiert 
worden. Vielleicht hätte man dann eine andere Lösung finden können. Nun kann 
man die Tatsache leider nicht mehr ändern. Den Sachstandsbericht nimmt sie und 
ihre Fraktion zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Riegel (FÖDL) kann sich der Stellungnahme der Fraktion der CDU 
anschließend. Grundsätzlich kann man den Sachstandsbericht zur Kenntnis nehmen. 
 
Gemeinderat Kraus (SPD) und die Fraktion der SPD nehmen den 
Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) kann den Sachstandsbericht abschließend ebenfalls 
zur Kenntnis nehmen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht einstim mig zur Kenntnis.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR6/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Neubaugebiet Erlengewann 
Information über den Stand der Planung und weitere Vorgehensweise 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein. Er informiert noch einmal den Gemeinderat darüber, dass man 
sich bereits im Jahre 2007, DS-Nr. GR40/2007, im Jahre 2008, DS-Nr. GR30/2008 
und im Jahre 2009, DS-Nr. GR7/2009 (nichtöffentlich) sehr ausführlich mit der 
Erschließung neuer Wohngebiete befasst hat. Nach längerer Diskussion wurde als 
neues Wohngebiet die nachfolgend dargestellte Fläche im Bereich „Erlengewann“ 
ausgewählt. 
 

 
 
 
 
 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass in den nachfolgenden Sitzungen im 
Jahre 2009, DS-Nr. GR12/2009 und DS-Nr. GR21/2009 das Ingenieurbüro BauLand! 
Entwicklung GmbH aus Schwetzingen mit der Durchführung der Bauleitplanung für 
den Bebauungsplan „Erlengewann“ beauftragt wurde. Im Zuge mehrerer Gespräche 
mit dem Planungsbüro wurde ein städtebauliches Konzept für das Neubaugebiet 
„Erlengewann“ entwickelt, das als Anlage dieser Sitzungsvorlage beigefügt ist. 
Gemäß der aktuellen Planung soll das Baugebiet „Erlengewann“ zu einem 

vorgesehene 
Baufläche 
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allgemeinen Wohngebiet mit einer Baugebietsgröße von ca. 3,19 (Variante 
Ringstraße I) ha bzw. 3,27 ha (Variante Ringstraße II) entwickelt werden. (in Bezug 
auf die Größe verweisen wir auf den in Anlage beigefügten städteplanerischen 
Entwurf) Dabei sieht der Entwurf für eine Bebauung mit Doppelhaushälften und 
freistehenden Einzelhäusern ca. 56 Bauplätze mit einer Grundstückgröße zwischen 
300 und 550 qm vor. Die Gemeindeverwaltung macht bereits jetzt darauf 
aufmerksam, dass es sich hier tatsächlich nur um erste Gedanken für die Gestaltung 
des Baugebiets handelt, die sich selbstverständlich nach der Rücksprache mit den 
Eigentümern ändern können. Das Baugebiet soll zum einen durch den Ausbau des 
landwirtschaftlichen Weges beim „Cafe Schmitt“ und zum anderen am Ortseingang 
durch den Anschluss an die Waghäusler Straße erschlossen werden. Im Rahmen der 
Ausarbeitung der öffentlichen Verkehrsflächen und zugleich in Vorbereitung künftiger 
Entwicklung weiterer Baugebiete gemäß Flächennutzungsplan wurde bei der 
Planung dem Gedanken Rechnung getragen, die vorhandene Ringstraße vom 
Baugebiet „Nord II“ bis an das Wohngebiet „Erlengewann“ heranzuführen. Dadurch 
könnte der Anliegerverkehr ohne Durchquerung des zentralen Ortskerns bewältigt 
werden. Außerdem wurde bei der Ausarbeitung des städtebaulichen Konzeptes 
angeregt, das Baugebiet unter dem Gesichtspunkt der Energieversorgung möglichst 
attraktiv zu entwickeln und so ein Alleinstellungsmerkmal für das Neubaugebiet zu 
schaffen. In diesem Zusammenhang könnte die Energieversorgung über 
Blockheizkraftwerk BHKW (autarke Energieversorgung) erfolgen. Die 
Mitwirkungsbereitschaft müsste jedoch mit den Eigentümern der Grundstücke 
abgestimmt werden. Bevor jedoch die Planung konkretisiert werden kann, soll den 
Eigentümern der Grundstücke im Bereich Erlengewann die Möglichkeit gegeben 
werden, mit der Gemeindeverwaltung und dem Planungsbüro ins Gespräch zu 
kommen und über ihre Wünsche und Vorstellungen im Hinblick auf die 
Baulandentwicklung zu sprechen.  
 
Hierfür werden die Grundstückseigentümer im Februar 2010 zu einem Gespräch ins 
Rathaus Oberhausen eingeladen. Dabei wird zwischen zwei Eigentümergruppen 
unterschieden: 
 

· zum einen Eigentümer der Grundstücke, die umgelegt und als Bauland 
ausgewiesen werden sollen 

 
· zum anderen Eigentümer der Ackergrundstücke, die westlich an das 

Baugebiet „Erlengewann“ angrenzen. Durch den geplanten Ausbau des 
landwirtschaftlichen Weges an der nordwestlichen Gebietsgrenze (bislang 
kein eigenes Flurstück) werden die Ackergrundstücke durch den geplanten 
Wegausbau angeschnitten; die Bereitschaft zur Veräußerung eines kleinen 
Teils des jeweiligen betroffenen Ackergrundstücks für den Bau einer 
Erschließungsstraße soll mit dieser Eigentümergruppe diskutiert werden. 

 
Die weitere Vorgehensweise wird in Abhängigkeit der Gesprächsresultate, nach der 
Durchführung der Eigentümergespräche festgelegt. 
 
Um das Bauleitplanverfahren jedoch möglichst zügig voran zu treiben, ist die 
Parallelisierung der einzelnen Bausteine der Bauleitplanung 
(Bebauungsplanverfahren, Umlegung und Erschließungsplanung, Bau der 
Erschließungsanlagen) geplant. 
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Bürgermeister Büchne r bittet die Fraktionen nunmehr um ihre Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU) kann den Beschlussvorschlag der 
Gemeindeverwaltung zur Kenntnis nehmen. 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL) stellt noch einmal fest, dass die Fraktion der FÖDL die 
Ausweisung eines neuen Baugebietes auf Grund verschiedener Faktoren abgelehnt 
hat. Die vorliegende Information nimmt er zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Horn (SPD) kann die Informationen zum Stand der Planungen und die 
vom Ingenieurbüro BauLand! Entwicklung GmbH erarbeiteten städtebaulichen 
Entwurfsvarianten zum Neubaugebiet „Erlengewann“ zur Kenntnis nehmen. 
Desweiteren schlägt er vor, dass eine Fläche für einen Spielplatz und Glascontainer 
berücksichtigt werden soll. 
 
Gemeinderat Schwabenland (FW) nimmt die Informationen zum Stand der 
Planungen und die erarbeiteten städtebaulichen Entwurfsvarianten zum 
Neubaugebiet „Erlengewann“ abschließend zur Kenntnis. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zum Stand d er Planungen und die 
vom Ingenieurbüro BauLand! Entwicklung GmbH erarbei teten städtebaulichen 
Entwurfsvarianten zum Neubaugebiet „Erlengewann“ ei nstimmig zur 
Kenntnis. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 25.01.2010 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR7/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Annahme von Spenden 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner lässt die Fraktionen ohne Stellungnahmen über die 
Annahme der nachstehenden Spenden abstimmen. 
 
Erika und Helmut Wieland     100,00 € für den Sozialfonds  
Hildastraße 17 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Wolfgang Bier        50,00 € für den Sozialfonds  
Marienstraße 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Gruppe Effata        80,00 € für den Sozialfonds  
Karin Ehringer 
Sofienstraße 8 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Josef Maier       150,00 € für den Sozialfonds  
Alfred- Delp- Straße 3 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Maria und Paul Scheurer     100,00 € für den Sozialfonds  
Am Mühlweg 8 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Franz Metz       300,00 € für den Sozialfonds 
Kapellenstraße 4 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
Bibliotheksteam Oberhausen-Rheinhausen  756,42 € für den Sozialfonds  
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
DM-Drogerie Markt GmbH & Co. KG   500,00 € für das Jugend- 
Carl-Metz-Straße 1      zentrum  
76185 Karlsruhe 
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Firma Alba Nordbaden GmbH    500,00 € für den Sozialfonds  
Am Fernmeldeturm 2 
68753 Waghäusel 
 
Firma  
Nussbaum Medien GmbH & Co.KG   500,00 € für den Sozialfonds  
Opelstraße 29 
68789 St. Leon-Rot 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen  stimmt einstimmig 
der Annahme der o.g. Spenden zu. 
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Bekanntgaben 
 
Bürgermeister Büchner  gibt bekannt, dass sich der Gemeinderat der Stadt 
Waghäusel in seiner heutigen Sitzung mit der Ansiedlung der Firma Ekol 
beschäftigen wird. 
 
Bürgermeister Büchner  gibt weiterhin bekannt, dass die Gemeindeverwaltung als 
Dienstfahrzeug einen Fiat 500 bestellt hat. Da das Fahrzeug unter einem Kaufpreis 
von 15.000,00 € liegt, hatte die Gemeindeverwaltung laut einem Beschluss des 
Gemeinderates freie Hand in Bezug auf die Auswahl des Fahrzeuges. Die 
entsprechenden Mittel von 15.000,00 € sind im Haushaltsplan für das Jahr 2010 
eingestellt. 
 
 
 
Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
 
Der Protokollführer:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 
 


